
Fachoberschulen  
in Sachsen



Praxisorientiert. Kompetent. 
Erfolgreich.
Die Fachoberschulen (FOS) in Sachsen führen als wichtiger An-
schluss nach dem mittleren Bildungsabschluss an der Ober-
schule zur Fachhochschulreife. Diese ist die Grundlage für ein 
Studium an einer Fachhoch- und Hochschule oder einer Be-
rufsakademie.
Der hohe Praxisbezug in der zweijährigen FOS ist neben dem 
Erlangen der Studienqualifizierung ein wichtiger Beitrag zur 
beruflichen Orientierung in der gewählten Fachrichtung. 
Besonderheit: Für die Aufnahme existiert keine Altersbe-
schränkung. Die Fachhochschulreife kann je nach Lebens- und 
Berufserfahrung in zwei Schuljahren (Klassenstufen 11 und 12) 
oder in einem Schuljahr (Klassenstufe 12) erworben werden. 
Die Fachoberschule eröffnet somit einem großen Kreis von Ju-
gendlichen sowie jungen und älteren Erwachsenen die Chance, 
einen studienbefähigenden Abschluss zu erlangen.

Fachrichtungen

 n Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie 
 n Gestaltung 
 n Gesundheit und Soziales 
 n Technik
 n Wirtschaft und Verwaltung

Die Wahl der Fachrichtung ist nicht bindend für die spätere 
Studienrichtung.

Ausbildungszeit/Aufnahmevoraussetzungen

 n 2 Jahre/Realschulabschluss
 n 1 Jahr/ein im Hinblick auf die Fachrichtung einschlägiger 

Berufsabschluss nach Bundes- oder Landesrecht von min-
destens zweijähriger Ausbildungsdauer oder eine 3-jährige 
einschlägige Berufstätigkeit, sofern der Berufsabschluss 
nicht einschlägig ist und Realschul abschluss



Abschluss
Fachhochschulreife

Unterrichtsfächer und Prüfungen

 n Geisteswissenschaften/Sprachen 
 n Deutsch (Prüfungsfach)
 n Englisch (Prüfungsfach) 
 n Geschichte/Gemeinschaftskunde
 n Musik oder Kunst oder Literatur

 n Naturwissenschaften 
 n Mathematik (Prüfungsfach)
 n Chemie oder Physik oder Biologie

 n Weitere Fächer 
 n Sport (zweijähriger Bildungsgang) 
 n Ethik oder Religion

Im einjährigen Bildungsgang werden an Stelle von Sport 
2 Wochenstunden nach Festlegung der Schule zur Anpassung 
an den zweijährigen Bildungsgang angeboten.

 n Fachrichtungsbezogene Fächer 
 n Fachrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttech-

nologie: Agrarbiologie (Prüfungsfach), Produktions-
technologie

 n Fachrichtung Gestaltung: Künstlerisch-ästhetische 
Praxis (Prüfungsfach), Kunst- und Kulturgeschichte

 n Fachrichtung Gesundheit und Soziales: Gesundheits-
förderung und Soziale Arbeit (Prüfungsfach), Rechts-
kunde

 n Fachrichtung Technik: Angewandte Physik (Prüfungs-
fach), Technologie

 n Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung: Volks- 
und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen 
(Prüfungsfach), Rechtskunde



 n Unterrichtspensum
 n Klassenstufe 11: 16 Wochenstunden plus 800 Zeit-

stunden Fachpraktischer Teil der Ausbildung
 n Klassenstufe 12: 32 Wochenstunden

Berufliche Orientierung
Das Praktikum in der Klassenstufe 11 findet in der zur Fach-
richtung gehörenden Branche und außerhalb der Schule 
statt. Die Inhalte orientieren sich am Lehrplan für den fach-
praktischen Teil der Ausbildung und werden im Praktikums-
plan festgelegt. Den Turnus Praktikum und Schule legen die 
Schulen eigenverantwortlich nach Spezifik der Fachrichtung 
fest.

Facharbeit in der Klassenstufe 12
In der Klassenstufe 12 erstellen die Schülerinnen und Schü-
ler eine Facharbeit zu einem fachrichtungsbezogenen Thema. 
Hierbei wenden sie die im Unterricht erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten an und beziehen fachpraktische Ausbil-
dungsinhalte oder vorhandene Berufserfahrung mit ein. 
Thema und Note der Facharbeit werden im Zeugnis der Fach-
hochschulreife ausgewiesen. 

Notenausgleich bei Versetzung, Prüfungszulassung  
und Prüfung
Bei der Versetzung von der Klassenstufe 11 in die Klassen-
stufe 12 können Noten ausgeglichen werden. So kann die 
Note 5 insgesamt 2 Mal mit Note 2 ausgeglichen werden. 
Einmal in Englisch, Deutsch, Mathematik oder einem fach-
richtungsbezogenen Fach und ein weiteres Mal in einem der 
anderen Fächer. 
Für die Zulassung zur Prüfung gilt der Notenausgleich eben-
falls.
Ergibt sich aus Vornote und Prüfungsnote ein Durchschnitt, 
der auf »5« endet (zum Beispiel 1,5 oder 3,5), können die 
Schülerinnen und Schüler zusätzliche mündliche Prüfungen 
in Deutsch, Mathe und im fachrichtungsbezogenen Fach be-
antragen, um sich zu verbessern.



Die Prüfung ist bestanden, wenn in keinem Fach die Note 6 
erreicht wurde. Die Note 5 kann wie bei der Versetzung je-
weils einmal ausgeglichen werden.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Halbjahr Halb-
jahreszeugnisse. 
Am Ende der Klassenstufe 11 und am Ende der Klassenstufe 
12 werden jeweils Jahresnoten gebildet. Die Durchschnitts-
note des Zeugnisses zur Fachhochschulreife wird aus allen 
Fächern außer Sport gebildet.

Nachprüfungen und Wiederholungen
Bei Krankheit ist ein Nachprüftermin innerhalb des Schuljah-
res möglich. Um die Abschlussprüfung zu wiederholen, muss 
vorab die Klassenstufe 12 wiederholt werden. 

Fachhoch- und Hochschule, Berufsakademie,  
Duale Ausbildung

Duale 
 Ausbildung

Fachhochschulreife

Ende der Klassenstufe 12: Prüfungszulassung

Ende der Klassenstufe 11

Beginn FOS: Klassenstufe 11 oder Klassenstufe 12

 n Notenausgleich
 n ggf. zusätzliche mündliche Prüfungen

 n  Facharbeit mit Titel und Note auf  
dem Abschlusszeugnis

 n Bildungsberatungsgespräche
 n  Vergleichsarbeit in den allgemeinbildenden Prüfungsfächern 

oder im fachrichtungsbezogenen Prüfungsfach
 n  Notenausgleich innerhalb der Prüfungsfächer bei Versetzung
 n  einschlägig gelenktes Praktikum, max. 10 % in der Schule;  

Turnus nach Spezifik der Fachrichtung

 n Realschulabschluss
 n Berufsabschluss oder Berufstätigkeit und Berufsabschluss
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